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Text 

Siebenter Abschnitt 

Regelung der Obsorge und der persönlichen Kontakte 

Besondere Verfahrensfähigkeit Minderjähriger 

§ 104. (1) Minderjährige, die das vierzehnte Lebensjahr vollendet haben, können in Verfahren über 
Pflege und Erziehung oder über die persönlichen Kontakte selbständig vor Gericht handeln. Soweit die 
Verständnisfähigkeit des Minderjährigen dies erfordert, hat das Gericht - spätestens anlässlich der 
Befragung - dafür zu sorgen, dass dieser seine Verfahrensrechte wirksam wahrnehmen kann; auf 
bestehende Beratungsmöglichkeiten ist er hinzuweisen. 

(2) Die Befugnis des gesetzlichen Vertreters des Minderjährigen, auch in dessen Namen 
Verfahrenshandlungen zu setzen, bleibt unberührt. Stimmen Anträge, die der Minderjährige und der 
gesetzliche Vertreter gestellt haben, nicht überein, so sind bei der Entscheidung alle Anträge inhaltlich zu 
berücksichtigen. 

(3) Entbehrt ein Minderjähriger, der das vierzehnte Lebensjahr vollendet hat, im 
Revisionsrekursverfahren vor dem Obersten Gerichtshof einer Vertretung nach § 6, so ist ihm auf Antrag 
die Verfahrenshilfe durch Beigebung eines Rechtsanwalts ohne vorherige Prüfung der 
vermögensrechtlichen Voraussetzungen zu bewilligen. Nach Abschluss des Revisionsrekursverfahrens 
sind die Voraussetzungen für die Verfahrenshilfe zu prüfen und über eine allfällige Nachzahlung 
endgültig zu entscheiden. 


